
4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung der städtischen Friedhöfe 
in der Stadt Jülich vom 14.12.2007 

 

Aufgrund des § 4 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen 
(Bestattungsgesetz NRW) vom 17.06.2003 (GV.NRW S. 313/ SGV.NRW 2127), zuletzt 

geändert durch Artikel 71 des Gesetzes vom 01.02.2022 (GV.NRW S. 122) sowie der §§ 
1,2,4,5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 

21.10.1969 (GV.NRW S. 712/SGV. NRW 610), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2019 
(GV. NRW. 2015, S. 1029) in Verbindung mit §§ 7 und 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für 

das Land Nordrhein- Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV.NRW. S. 666/SGV.NRW 2023) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

13.04.2022 (GV.NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Jülich in seiner Sitzung am 14.06.2023               
folgende 4. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Benutzung der städtischen 

Friedhöfe in der Stadt Jülich beschlossen 
 
 

Artikel I 
 
§ 5 II. (Gebühren für Bestattungen und zugehörige Nebenleistungen) wird wie folgt  
geändert:  
 
2.3 Gebühren für Benutzung der Leichen- und Trauerhalle  
 
Für die Benutzung der Leichenhalle auf dem Kommunalfriedhof Jülich zum  
Zwecke der Aufnahme, Aufbewahrung der Leiche bis zur Bestattung und  
Abhaltung einer Trauerfeier einschließlich der Gestellung der Dekoration  
sowie für den Transport der Kränze und Trauergebinde von der Leichenhalle  
zur Grabstätte werden Gebühren in Höhe von      370,00 €  
erhoben.  
 
Für die Nutzung der Leichenhallen in den Stadtteilen zu den o.g. Zwecken  
werden Gebühren in Höhe von        100,00 €  
erhoben.  
 
Für die Unterstellung in einer Kühlkammer für die Dauer von 
bis zu 5 Tagen wird eine Gebühr in Höhe von      100,00 €  
erhoben, 
für jeden weiteren Tag          20,00 €. 
 
 
 
 

Artikel II 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt zum 01.07.2023 in Kraft 
 
 
 



 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - GO NRW - gegen die vorstehende 
Verordnung nach Ablauf von sechs Monaten seit der Veröffentlichung dieser Verordnung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes   

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Verordnung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Jülich vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Jülich, den 15.06.2023 
Stadt Jülich 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Fuchs 

 


